
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/2/28 10Ob504/87,
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2Ob14/08k, 2Ob41/08f, 2Ob43/08z,

8Ob5
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1989

Norm

IPRG §2

IPRG §35 Abs1

Rom I-VO Art3 Abs2

ZPO §267

Rom II?VO Art14 Abs1

Rechtssatz

Behauptet die klagende Partei die Anwendbarkeit österreichischen Rechts und bleibt dieses Vorbringen in der

Klagebeantwortung und im Rechtsmittelverfahren unbestritten, berief sich vielmehr die beklagte Partei selbst darin

auf österreichisches Recht, liegt eine beachtliche Rechtswahl der Parteien im Sinne des § 35 Abs 1 IPRG vor.

Entscheidungstexte
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2 Ob 43/08z
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8 Ob 51/08w
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Beisatz: Ob nach den konkreten Umständen des Einzelfalls eine ? allenfalls schlüssige ? Rechtswahl der Parteien

anzunehmen ist, wirft von ? hier nicht vorliegender ? krasser Fehlbeurteilung abgesehen keine Rechtsfrage iSd §

502 Abs 1 ZPO auf. (T1)
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Vgl auch; Beis wie T2; Beisatz: Berufen sich beide Parteien im Verfahren auf Regelungen einer bestimmten

Rechtsordnung für die Beurteilung ihres Rechtsverhältnisses, kann darin unter Umständen eine konkludente

Rechtswahl erblickt werden, die nach Art 3 Abs 2 Rom I?VO auch noch während eines laufenden Verfahrens

zulässig ist. (T3)

Beisatz: Dies gilt jedoch nicht für das Rechtsverhältnis zu einem Dritten (hier: hypothetischer Inzidentprozess).

(T4)
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Vgl; Beisatz: Hier: Nachträgliche Rechtswahl im Revisionsverfahren; Anrechenbarkeit der Ausgleichszahlung nach

der EU-FluggastVO. (T6)
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